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„Neues vom Luftamt “

LBM Fachgruppe Luftverkehr
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Rechtliche Grundlagen 

Neuerungen
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Verordnung EU 1178/2011
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EU-VO 2019/1747

Neuerungen / Änderungen

„FCL.040 Ausübung der mit Lizenzen verbundenen Rechte

Die Ausübung der mit einer Lizenz verbundenen Rechte hängt 

davon ab, ob die in dieser Lizenz gegebenenfalls enthaltenen 

Berechtigungen und das den ausgeübten Rechten ent-

sprechende Tauglichkeitszeugnis gültig sind.“ 

https://lbm.rlp.de/fileadmin/LBM/Dateien/Aufgaben/Luftverkehr/Info_LAPL_Rechte_bei_PPL_V02.pdf

https://lbm.rlp.de/fileadmin/LBM/Dateien/Aufgaben/Luftverkehr/Info_LAPL_Rechte_bei_PPL_V02.pdf
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EU-VO 2019/1747

Neuerungen / Änderungen

„FCL.105.A LAPL-A Rechte und Bedingungen 

Es besteht nun die Möglichkeit zum Erwerb einer 

Wasserflugberechtigung SEP(sea) auch für LAPL-Inhaber
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EU-VO 2019/1747

Neuerungen / Änderungen

„FCL.140.A LAPL(A) — Anforderungen hinsichtlich der 

fortlaufenden Flugerfahrung a) Inhaber einer LAPL(A) dürfen 

die mit ihrer Lizenz verbundenen Rechte nur ausüben, wenn 

sie in den letzten 2 Jahren als Flugzeug- oder TMG-Piloten 

eine der folgenden Bedingungen erfüllt haben: 

1. Sie haben mindestens 12 Flugstunden als PIC mit 

Fluglehrer oder allein unter Aufsicht eines Lehrberechtigten 

absolviert, einschließlich: — 12 Starts und Landungen, —

Auffrischungsschulung von mindestens 1 Stunde 

Gesamtflugzeit mit einem Lehrberechtigten; 

2. sie haben eine LAPL(A) Befähigungsüberprüfung mit 

einem Prüfer abgelegt. Das Programm der 

Befähigungsüberprüfung basiert auf der praktischen 

Prüfung für LAPL(A). 
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EU-VO 2019/1747

Neuerungen / Änderungen

„FCL.740 Gültigkeit und Erneuerung von Klassen- und Musterberechtigungen 

b) Erneuerung Für die Erneuerung einer Klassen- oder Musterberechtigung müssen Bewerber alle folgenden 

Anforderungen erfüllen: 

1. Sie müssen eine Befähigungsüberprüfung nach Anlage 9 dieses Anhangs absolvieren; 

2. sie müssen vor der in Punkt (1) genannten Befähigungsüberprüfung bei einer ATO eine 

Auffrischungsschulung absolvieren, sofern von der ATO für notwendig erachtet, …. 

Der Bewerber kann die Schulung bei einer der folgenden Stellen absolvieren: 

i) einer DTO oder ATO, wenn es sich bei der abgelaufenen Berechtigung um eine Klassenberechtigung für 

nicht als Hochleistungsflugzeuge eingestufte einmotorige Flugzeuge mit Kolbentriebwerk, eine 

Klassenberechtigung für TMG oder eine Musterberechtigung für einmotorige Hubschrauber nach Anhang 

VIII Punkt DTO.GEN.110(a)(2)(c) handelte; 

ii) einer DTO, einer ATO oder bei einem Lehrberechtigten, wenn die Berechtigung vor höchstens drei Jahren 

ablief und es sich bei der Berechtigung um eine Klassenberechtigung für nicht als Hochleistungsflugzeuge 

eingestufte einmotorige Flugzeuge mit Kolbentriebwerk oder eine Klassenberechtigung für TMG handelte. 
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EU-VO 2019/1747

Neuerungen / Änderungen

FCL.810(a)(1) 

Nachtflugausbildung muss innerhalb von 6 Monaten abgeschlossen sein

FCL.915.FI b) (2) (i)

Wegfall des CPL-Theorielehrgangs bei Fluglehrern FI(A)

FCL.940.CRI Verlängerung und Erneuerung

CRI muss nun bei Verlängerung zwei von drei Voraussetzungen erfüllen
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EU-VO 2020/359

Neuerungen / Änderungen

Regelungen für Segelflugzeuge und Ballone werden gestrichen

- Segelflug EU-VO 2018/1976, Ergänzt durch VO 2020/358 (Teil SFCL)

- Ballon EU-VO 2018/395, Ergänzt durch VO 2020/357 (Teil BFCL)

- Einführung BIR (ab 2022)
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EU-VO 2020/359

Neuerungen / Änderungen

MED.A.030

„c) Für die Ausübung 

1. der mit einer Leichtluftfahrzeug-Pilotenlizenz (LAPL), einer Ballonpilotenlizenz 

(BPL) nach Anhang III (TeilBFCL) der Verordnung (EU) 2018/395 oder einer 

Segelflugzeugpilotenlizenz (SPL) nach Anhang III (Teil-SFCL) der 

Durchführungsverordnung (EU) 2018/1976 verbundenen Rechte benötigt der 

Pilot mindestens ein gültiges LAPL-Tauglichkeitszeugnis, 

4.  der mit einer SPL verbundenen Rechte für die Zwecke des gewerblichen 

Flugbetriebs mit Segelflugzeugen, mit Ausnahme des in Artikel 3 Absatz 2 der 

Durchführungsverordnung (EU) 2018/1976 der Kommission genannten 

Flugbetriebs, benötigt der Pilot mindestens ein gültiges Tauglichkeitszeugnis der 

Klasse 2, 
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EU-VO 2020/723

Neuerungen / Änderungen

Validierung von Lizenzen aus Drittstaaten

Achtung: Großbritannien ist jetzt Drittstaat!
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EU-VO 2020/2193

Neuerungen / Änderungen

Folgender Punkt FCL.035(a)(4) wird hinzugefügt: 

„4. Alle auf Flugzeugen oder TMG, die unter einen Beschluss eines 

Mitgliedstaats nach Artikel 2 Absatz 8 Buchstaben a oder c der Verordnung (EU) 

2018/1139 oder in den Anwendungsbereich von Anhang I jener Verordnung 

fallen, absolvierte Flugstunden werden vollständig auf die Anforderungen 

angerechnet, die für die nach Punkt FCL.140.A(a)(1) und Punkt 

FCL.740.A(b)(1)(ii) geforderten Flugzeiten dieses Anhangs gelten, sofern 

folgende Bedingungen erfüllt sind: 

i) das betreffende Flugzeug oder der betreffende TMG gehört derselben 

Kategorie und Klasse an wie das Luftfahrzeug nach Teil-FCL, auf dem die 

anzurechnenden Flugstunden absolviert wurden; 

ii) bei Schulungsflügen mit einem Lehrberechtigten unterliegt das Flugzeug 

oder der TMG einer Genehmigung nach Anhang VII (Teil-ORA) Punkt 

ORA.ATO.135 oder Anhang VIII (Teil-DTO) Punkt DTO.GEN.240.
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EU-VO 2020/2193

Neuerungen / Änderungen
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EU-VO 2018/1976

inkl VO 2020/358 (SFCL)

Flugbetriebliche Vorschriften für 

Segelflugzeuge/TMG und lizenzrechtliche 

Vorschriften für Segelflugpiloten

Neuerungen / Änderungen

SFCL.130 u.a. 

Ausbildung auf Segelflug und/oder TMG möglich

SFCL.015 

Folgende Berechtigungen/Rechte werden nicht mehr in Lizenz eingetragen:

- Startarten

- Kunstflug

- com ops

- Wolkenflug
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EU-VO 2018/1976

inkl VO 2020/358 (SFCL)

SFCL.160 Fortlaufende Flugerfahrung 

a) Segelflugzeuge (ohne TMG) SPL-Inhaber dürfen die mit der SPL 

verbundenen Rechte (ohne TMG) nur ausüben, wenn sie in den 24 Monaten vor 

dem geplanten Flug 

1. mindestens fünf Stunden Flugzeit als PIC oder mit einem Fluglehrer oder 

allein unter der Aufsicht eines FI(S) auf einem Segelflugzeug absolviert 

haben und dabei (ohne TMG) mindestens 

i) 15 Starts (launches) und 

ii) zwei Schulungsflüge mit einem FI(S) absolviert haben oder 

2. bei einem FE(S) eine Befähigungsüberprüfung auf einem Segelflugzeug 

(ohne TMG) abgelegt haben, wobei die Befähigungsüberprüfung auf der 

praktischen Prüfung für SPL beruht. 
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EU-VO 2018/1976

inkl VO 2020/358 (SFCL)

SFCL.160 Fortlaufende Flugerfahrung 

b) TMG SPL-Inhaber dürfen ihre TMG-Rechte nur ausüben, wenn sie in den 24 

Monaten vor dem geplanten Flug 

1. mindestens 12 Stunden Flugzeit als PIC oder mit einem Fluglehrer oder 

allein unter Aufsicht eines FI(S) absolviert haben und dabei (auf TMG) 

mindestens 

i) sechs Stunden Flugzeit, 

ii) 12 Starts (take-offs) und Landungen und 

iii) einen Schulungsflug von mindestens einer Stunde Gesamtflugzeit mit 

einem Lehrberechtigten absolviert oder 

2. bei einem Prüfer eine Befähigungsüberprüfung abgelegt haben, …..
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EU-VO 2018/1976

inkl VO 2020/358 (SFCL)

SFCL.200 Kunstflugrechte 

b) Kunstflug-Basisrechte

c) Kunstflug-Fortgeschrittenrechte



11.09.2021 Oliver Wermann Fluglehrer-Auffrischungschulung Bad Sobernheim Seite von 3722

EU-VO 2018/1976

inkl VO 2020/358 (SFCL)

SFCL.315 FI(S) Rechte und Bedingungen 

a) Erteilung SPL

b) Zusätzlicher Segelflugrechte

c) Erteilung Startmetholden

d) Erteilung TMG-Rechte

e) Erteilung Kunstflug (Basis-, Fortgeschrittenrechte), Wolkenflug, Schleppen

f) TMG bei Nacht

g) Erteilung FI(S) - FII
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EU-VO 2018/1976

inkl VO 2020/358 (SFCL)

SFCL.360 FI(S) Anforderungen an die fortlaufende Flugerfahrung 

1. in den vorangegangenen drei Jahren 

i) eine Auffrischungsschulung für Lehrberechtigte bei einer ATO, DTO oder 

einer zuständigen Behörde absolviert hat, in deren Verlauf der Inhaber 

Theorieunterricht zur Auffrischung und Aktualisierung der für Segelfluglehrer 

relevanten Kenntnisse erhält, und 

ii) Flugunterricht als FI(S) erteilt hat mit mindestens A) 30 Stunden oder B) 60 

Starts (launches) oder Starts (take-offs) und Landungen, und 

2. nach den für diesen Zweck von der zuständigen Behörde festgelegten 

Verfahren in den vorangegangenen neun Jahren seine Befähigung zur 

Unterrichtung auf Segelflugzeugen gegenüber einem FI(S) nachgewiesen hat, 

der nach Punkt SFCL.315(a)(7) qualifiziert ist und vom Ausbildungsleiter einer 

ATO oder DTO benannt wurde. 
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EU-VO 2018/1976

inkl VO 2020/358 (SFCL)

SFCL.360 FI(S) Anforderungen an die fortlaufende Flugerfahrung 

d) Für die Wiederaufnahme der Ausübung der mit der FI(S)-Berechtigung 

verbundenen Rechte muss ein Inhaber einer FI (S)-Berechtigung, der nicht allen 

Anforderungen nach Punkt (a) genügt, den Anforderungen von Punkt (a)(1)(i) 

und Punkt SFCL.345 genügen. 

Hinweis: Auffrischungsseminar und Befähigungsnachweis (Unterrichtsflug) 

können nachgeholt werden
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Sonstige EU-VO bezüglich Flugbetrieb ???
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EU-VO 

965/2012

http://www.easa.europa.eu/ws_prod/index.html
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- Anhang I   Definitionen

- Anhang II  ARO Anforderungen an Behörden

- Anhang III  ORO Anf. an Organisationen

- Anhang IV CAT Gewerblicher Luftverkehrsbetr.

- Anhang V  SPA Sondergenehmigungen

- Anhang VI  NCC Nichtgewerblicher Betrieb mit 

technisch komplizierten Luftfahrz.

- Anhang VII NCO Nichtgewerblicher Betrieb

mit anderen als technisch kompli-

zierten Luftfahrzeugen

- Anhang VIII SPO gewerblich spezial. Flugbetrieb

EU-VO 

965/2012

http://www.easa.europa.eu/ws_prod/index.html
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EU-VO 

965/2012
Artikel 5

http://www.easa.europa.eu/ws_prod/index.html
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EU-VO 

965/2012

http://www.easa.europa.eu/ws_prod/index.html


11.09.2021 Oliver Wermann Fluglehrer-Auffrischungschulung Bad Sobernheim Seite von 3733

EU-VO 

965/2012

http://www.easa.europa.eu/ws_prod/index.html
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VO 965/2012

für Motorflug und 

Hubschrauber

Easy Access Rules

VO + AMC/GM
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VO 2018/1976
für Segelflug (inkl

TMG)

„sailplane rule book“

Easy Access Rules

VO + AMC/GM
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
oliver.wermann@lbm.rlp.de


